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GEGEN DIE BUND E SSICH ERH EITSPO LIZE I -  FUER DEN DEMOKRA

TISC H EN S T A A T

1 . Was w ill das neue Gesetz ?

" Das neue Bundesgesetz über die Erfüllung s icherhe itspo lize ilicher Auf

gaben des Bundes" , das der Bundesrat vorgeschlagen hat und das von der 

Bundesversammlung mehrheitlich gutgeheissen worden ist, möchte zw e ie r 

le i :

a) Eine Poliezitruppe von 200 bis 300 Mann, die den internationalen T e r r o 

rismus bekämpft.

b) Eine w e itere  Truppe von rund 1'000 Po liz is ten , die für Ruhe und Ordnung 

im Innern der Schweiz zu sorgen hat.

Die Aufgaben der T ruppe a

Die unter a ) genannte Truppe hätte die diplomatischen Missionen zu 

schützen, die internationalen Organisationen und internationalen Konferenzen 

zu bewachen, frem de Staatsoberhäupter und Regierungschefs bei Aufenthalten 

in der Schweiz zu begleiten, eidgenössische Magistraten und Parlamenta

r ie r ,  die Bundeshäuser und andere wichtige Einrichtungen des Bundes zu 

bewachen, Anschläge gegen die Luftfahrt zu verhüten.

Gegen diese Truppe hat die Sozia ldem okratische Parte i der Schweiz nichts 

einzuwenden, s ie  hat sich im Parlament sogar einstimmig dafür eingesetzt.

Die Aufgabe der T ruppe b

Die unter b) genannte Polizeitruppe hat die Ruhe und Ordnung im Innern 

sicherzustellen . Diese Aufgabe ist laut Bundesverfassung eine ausschliess

liche Pflicht der Kantone. Die BV verb ietet eine Bundestruppe für die E r 

haltung von Ruhe und Ordnung im Innern, auch wenn s ie  sich aus Kantons-
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Polizisten rekrutiert. Der Bundesrat hat im ursprünglichen Text der V o r 

lage deshalb auch keine solche Truppe vorgesehen, die Erweiterung geschah 

auf Wunsch gew isser Kantone. Die unter b) vorgesehene T ruppe hat schon 

deshalb mit den Kantonen wenig gemeinsam, weil über dieses Corps 

mit e igener Uniform der Bundesrat allein verfügen kann, selbst gegen 

den W illen  der betroffenen Kantone. Der Bundesrat kann also einem Kanton 

mit d ieser Truppe "he lfen ", ohne dass der Kanton dies w i l l . Der Bundesrat 

er lässt das Aufgebot, e r  wählt den Kommandanten, e r  verfügt über den 

Einsatz. Dies ist bundesverfassungswidrig und richtet sich gegen den 

Föderalismus der Kantone und gegen das Selbstverwaltungsrecht der dort 

wohnhaften Bürgerinnen und B ü rge r . Gegen d iese , und nur gegen diese 

Truppe, wendet sich die Pa rte i.

E rs ter  Versuch gescheitert

Schon vo r  bald acht Jahren musste der Bundesrat einen Versuch, die 

kantonale Polizeihoheit mit e iner Interkantonalen Mobilen Po lize i ( IM P ) 

zu schwächen, aufgeben. Die Regierung des Kantons Zürich lehnte die 

IM P ab, der Kanton Tessin  machte Vorbehalte, die Regierung des Kantons 

Basel-Stadt l iess  sich nicht vernehmen und der Kanton Genf lehnte in 

e iner Volksabstimmung den Beitritt zum vorgesehenen Konkordat für die 

IM P ab. Gerade der Kanton Genf mit seinen internationalen Organisationen 

und den zahlreichen ausländischen Regierungsm itgliedern auf Besuch.

Jetzt versucht es der Bundesrat ein zweites M a l . Wozu ?

Bewaffnung

Der Bundesrat w ill laut Gesetz jeden Poliz isten  mit e iner Maschinenpistole 

ausrüsten. E r  ste llt der Truppe 14 gepanzerte Raupenfahrzeuge und 30 

Präzisionsschützengewehre zur Verfügung. Diese Bewaffnung ist zu schwach 

für die von uns befürwortete A n t i-Terro rtrup pe , aber zu stark für eine P o l iz e i ,  

die es mit friedlichen Schw eizerbürgem  zu tun hat. W ir  fragen , auf wen 

soll geschossen werden ? Bei der 1 '000-Mann-Truppe kann das nur heissen, 

dass notfalls mit solchen Waffen von Schweizern auf S chw eizer  geschossen 

werden s o l l .
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Diesen T e r ro r ism u s , mit dem v ie le  Länder le ide r  zu kämpfen haben, 

gibt es in der Schweiz nicht. Dennoch erscheint die unter Z i f fe r  a ge

nannte A n t i-T e rro r -T ru p p e  von 200 Mann richtig, da der T erro r ism u s  die 

Grenzen überschreitet und w ir  unsere Bewohner davor schützen müssen.

Eine "Ruhe- und O rdnungs-Polize i" neben unserer Kantonspolizei ist 

aber nicht nötig. Ruhe und Ordnung in der Schweiz war seit dem 2. W elt

krieg nicht mehr ernsthaft gefährdet. Unruhe gab es nur im Jura und beim 

Bau von A tom kraftwerken . Ein Einsatz, der bis an die Zähne bewaffneten 

vorgesehenen 1 '000 Mann starken Truppe hätte aber dort zu e iner Katastrophe 

ge führt. Die Bundesbehörden und die Kantonsregierungen versuchten damals, 

sowohl im Jura w ie in Kaiseraugst, gutdemokratisch zu verhandeln. Dies 

ist glücklicherweise auch gelungen. Der neue Kanton Jura ist Tatsache ge

worden, aus der Unruhe von Kaiseraugst ergab sich das neue A tom gesetz . 

Eine vom Bund eingesetzte Po lize i hätte diese demokratische Entwicklung 

erschwert. Die politischen Lösungen haben in unserem Staate den Vorrang 

vo r  polizeilichen Spezia lmassnahm en. Der Bundesrat braucht nicht mehr 

Polizeim acht als heute, mit Ausnahme der A n t i-T e rro r -T ru p p e , weil 

ein Einsatz d ieser Macht gegen Schw eizerbürger sich verhängnisvoll 

auswirken würde.

Bereits getroffene Vorkehrungen

Der Bundesrat bestätigt im übrigen in se iner Botschaft, dass die Kantone 

auch nicht untätig geblieben sind. Die meisten verfügen über besonders aus

gebildete und ausgerüstete Gruppen zur Bekämpfung von Terrorakten  und 

zum Einsatz im Ordnungsdienst, die zusammen mit der neuen Anti-Terror— 

Truppe des Bundes ausreichen.

Die bereits getroffenen Massnahmen und die von uns ebenfalls vorgeschlagene 

A n t i-T e rro r -T ru p p e  genügen, um unsere Menschen und Institutionen zu 

schützen. Auch die A rm ee  ist keine A lternative . W eder im Jura, noch in 

Kaiseraugst oder Gösgen wäre die A rm ee  eingesetzt w orden . M it einem
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Arm eeeinsatz  im Innern ist nicht zu rechnen. Bundespräsident. Ritschard 

hat es unmissverständlich klar gemacht, andere Bundesräte haben es durch- 

blicken lassen, dass s ie  bei einem Arm eee insatz  im Innern zurücktreten 

würden.

Die bereits erwähnten Konkordate unter den Kantonen haben sich bewährt 

und sollen bleiben. Die Kantonspolizisten sind m it ih rer Bevölkerung vei— 

bunden, stehen direkt unter der Polizeihoheit der kantonalen Regierungs

räte und unter Kontrolle  der Kantonsparlamente. S ie  sind mit ih rer  Be

völkerung eng verbunden, kennen ihre Mentalität. S ie  werden nur eingesetzt, 

wenn ihre Regierung keine andere Lösung mehr sieht. S ie  sind Ausdruck 

einer echten Födera lism us-Lösung. Unser kantonales Po lize ico rps  ist 

vom Vertrauen der Bevölkerung getragen, was bei der Bundespolizei nicht 

der Fa ll sein könnte. Die Busipo ist eine A r t  Söldnerheer, das gegen den 

Willen der Kantone eingesetzt werden kann und nicht einmal die Mentalität 

und Eigenheit der Bevölkerung kennt. Das kann leicht zu Ueberreaktionen 

und falschem Verhalten auf Seiten der Po lize i und der Bürger führen. Eine 

gewaltarm e Konfliktbewältigunq w ie im Jura und in Kaiseraugst ist zum 

Schaden der Demokratie nicht mehr möglich. So  ist die Ablehnung der 

neuen Busipo vo r  a llem  auch aus föderalistischen und psychologischen 

Gründen nötig. Das haben vo r  a llem  auch die Kantone des Welschlandes 

und der Innerschweiz erkannt, wo neben sozialdemokratischen Kreisen 

auch Bürgerliche gegen diese Po lize i kämpfen.

Die Stärke unserer Kantonspolizei hängt sehr davon ab, ob der Staat und 

die W irtschaft eine soz ia le  und gerechte Gesellschaft garantieren, hängt 

vom Lebensgefühl der Bevölkerung ab. Echte Ruhe und Ordnung entstehen 

nur, wenn der demokratische Meinungsbildungsprozess offen, jederze it  

und überall ohne schädliche Folgen für die Beteiligten stattfinden kann.

Ruhe und Ordnung beruhen auf der sozialen Stärke der Gesellschaft und 

des Einzelnen; ein Land mit A rbe its los igke it ,  m it S tre ik  und mit ungenügen

der S o rge  für A lte  und Kranke ist ein Nährboden für Unruhe, die mit 

P o l iz e i ,  auch mit e iner Busipo, nicht beseitigt werden kann. Je dem o-



kratischer und so z ia le r  ein Staat istj desto weniger braucht e r  Gewalt. W ir  

Sozialdemokraten setzen uns daher ständig für die sozialen Bedürfnisse 

des Staates und der B ü rge re in ,  damit eine Busipo nicht nötig ist.

Schlussfolgerungen

1 . Für die Bekämpfung des grenzüberschüberschreitenden T e r r o r s  von 

aussen ist die 200-Mann starke Anti-Terros—Truppe nötig.

2. Eine besondere schweizerische Busipo für Ruhe und Ordnung braucht 

es nicht ,• s ie  ist zudem noch ver fassungsw idr ig . Die mit der Be

völkerung vertrauten kantonalen Truppen haben ihre Pflicht gut erfü llt 

und werden dies weiterh in , verbunden mit Konkordaten, tun.

3. Der S P  Schweiz ist die S icherheit der Bürger sehr w ichtig. Dazu 

gehört neben einer starken Kantonspolizei eine gut ausgebaute soz ia le  

Demokratie. Dafür kämpft unsere Pa rte i,  deshalb wehrt s ie  sich 

auch gegen eine Busipo, welche die demokratischen und persön

lichen Freiheitsrechte einschränkt.

Durch die Veröffentlichung eines vom liberalen Regierungs- und National- 

rat C . Bonnard, Lausanne, Unterzeichneten Schreibens der Konferenz der 

kantonalen Justiz- und Polizeid irektorenkonferenz hat sich geze ig t , dass 

die Befürchtigungen, es handle sich b e id er  vorgesehenen S icherheitspo lize i 

um eine reine Bundespolizei, richtig w ar.

Bonnard beanstandet wörtlich , dass die Vollzugsverordnung das Gesetz v e r 

le tze  und dass eine eigentliche Bundessicherheitspolizei geschaffen w erde, 

die dem Chef der Bundespolizei unterstehe. Di e kantonalen Polize id irek toren  

beanstanden dies scharf, umso mehr, als anscheinend der Chef der Bun

despolize i, Arnstein, federführend war und im Auftrag von Bundesrat Fu rg le r  

handelte. Es ergibt sich w e ite r ,  dass w ider das Gesetz die Truppe nicht 

1'000, sondern 1'800 Mann umfassen w ird . Bundesrat Fu rg le r  hat somit 

das Parlament ir rege fü h r t . Das eidgenössische Justizdepartement w ill 

eine, eigene Truppe, von Föderalismus ist keine Spur mehr.
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